
 

 

 

Senatsverwaltung für Finanzen  
         

 

Senatsverwaltung für Finanzen, Klosterstraße 59, 10179 Berlin 

 

- nur per E-Mail –  

An  

die Senatskanzlei und Senatsverwaltungen  

die Bezirksverwaltungen von Berlin  

die Sonderbehörden  

die nichtrechtsfähigen Anstalten  

die Betriebe und Sondervermögen  

 

die weisungsfreien obersten Landesbehörden 

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses  

die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs   

die Präsidentin des Rechnungshofs  

die Beauftragte für Datenschutz und Informati-

onsfreiheit  

den Bürger- und Polizeibeauftragten des Lan-

des Berlin  

 

nachrichtlich über die jeweilige Fachverwaltung    

die Körperschaften des öffentlichen Rechts 

die Anstalten des öffentlichen Rechts 

die Stiftungen des öffentlichen Rechts 

 

die Vorsitzende des Hauptausschusses 

 

 Geschäftszeichen (bitte angeben) 

II B 51- H 1055-2/2017-6-3 

Frau Badke 

Tel. +49 30 9020 2223 

Brigitte.Badke@senfin.berlin.de 

www.berlin.de/sen/finanzen 

elektronische Zugangseröffnung ge-

mäß § 3a Absatz 1 VwVfG 

poststelle@senfin.berlin.de 

De-Mails richten Sie bitte an 

post@senfin.berlin.de-mail.de 

Klosterstraße 59, 10179 Berlin 

13.03.2023 

 

Inkrafttreten von Änderungen der Ausführungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung  

(AV LHO) 

 

Nach Beteiligung des Rechnungshofes nach § 103 LHO erhalten Sie in der Anlage die über-

arbeiteten Ausführungsvorschriften zur Landeshaushaltsordnung sowie eine Gegenüberstel-

lung der bisherigen und neuen Textfassungen, nach denen ab sofort zu verfahren ist. Die Be-

gründung zu den jeweiligen Änderungen ist der Synopse zu entnehmen. Ausgangspunkt der 

mailto:poststelle@senfin.berlin.de
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Änderungen bilden die 3. Ergänzungslieferung der Loseblattsammlung „Berliner Haushalts-

recht“ mit Stand Oktober 2018 und seit dieser Zeit ergangene Rundschreiben. 

Die Änderungen der AV LHO werden in Kürze im Intranet und Internet eingearbeitet und zur 

Verfügung stehen; die Einheitsvordrucke Fin 320 und 320 A (Allgemeine Nebenbestimmun-

gen für Zuwendungen) werden darüber hinaus in das Formular-Center eingestellt. 

Dieses Rundschreiben wird nur den obersten Landesbehörden und den Bezirksämtern von 

Berlin unmittelbar übersandt. Die weitere Verteilung an alle nachgeordneten Einrichtungen, 

die der Aufsicht unterstehenden Eigenbetriebe, Sondervermögen und nicht rechtsfähigen Ein-

richtungen sowie juristischen Personen des öffentlichen Rechts bitte ich unverzüglich in eige-

ner Verantwortung zu veranlassen. 

In Vertretung 

Jana Borkamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Senatsverwaltung für Finanzen, Klosterstraße 59, 10179 Berlin 

barrierefreier Zugang über Rolandufer, Hof 1 

Verkehrsverbindungen: 

U-Bahnlinie 2 Klosterstraße 

U-Bahnlinie 8 und S-Bahnlinien 3, 5, 7, 9 Jannowitzbrücke 

Die Datenschutzerklärung nach Art. 13 und 14 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie unter dem Link www.berlin.de/fi-

nanzen/datenschutz. Sollten Sie keine Möglichkeit des Abrufs haben, bitten wir um kurze Nachricht; die Datenschutzerklärung wird 

Ihnen dann per E-Mail oder auf dem Postweg zugesandt. 

http://www.berlin.de/finanzen/datenschutz
http://www.berlin.de/finanzen/datenschutz

